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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
452 Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Schieder-Schwalenberg vom 30. Oktober 2012 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 
(GV. NRW. 2011, S. 685 ), des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212ff.), 
§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 
(BGBl. I 2002, S. 1938 ff., zuletzt geändert durch 
Art. 5 Abs. 23 des Gesetzes zur Neuordnung des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012, 
BGBl. I 2012, S. 257), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21. Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV. NRW. S. 863, ber. 975), sowie des § 17 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2353) hat der Rat der Stadt 
Schieder-Schwalenberg am 29.10.2012 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Vorwort 

 
Aufgrund der §§ 4 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit – GkG – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), i.V.m. 
§ 6 Abs. 1 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesabfallgesetz, –LAbfG–) vom 21.06.1988 
(GV NRW S. 250) haben sich die Gemeinde Augustdorf, 
die Stadt Bad Salzuflen, die Stadt Barntrup, die Stadt 
Blomberg, die Gemeinde Dörentrup, die Gemeinde Exter-
tal, die Stadt Horn-Bad Meinberg, die Gemeinde Kalletal, 
die Stadt Lage, die Stadt Lemgo, die Gemeinde Leopolds-
höhe, die Stadt Lügde, die Stadt Oerlinghausen, die Stadt 
Schieder-Schwalenberg, die Gemeinde Schlangen und der 
Kreis Lippe zu einem Abfallentsorgungsverband im Sinne 
von § 6 Abs. 1 des Landesabfallgesetzes zusammenge-
schlossen. Die Verbandssatzung ist am 03.09.2002 in Kraft 
getreten. 

 
§ 1 

Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt Schieder-Schwalenberg und der Abfall-

wirtschaftsverband Lippe betreiben die Abfallent-
sorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Geset-
ze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. 
Diese öffentliche Einrichtung wird als „kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet 
eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Mit der Gründung des Abfallwirtschaftsverbandes 

Lippe hat die Stadt Schieder-Schwalenberg alle ab-
fallwirtschaftlichen Aufgaben gemäß § 4 der Ver-
bandssatzung vom 30.04.2002 auf den Verband 
übertragen. Abfallwirtschaftliche Aufgaben, die bei 
den Mitgliedern verbleiben, sind in der Anlage 1 der 
Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes festge-
schrieben. 

 
(3) Die Stadt Schieder-Schwalenberg wirkt darauf hin, 

dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken 
oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde 
durchgeführt werden die Maßgaben des § 2 LAbfG 
NW beachtet und insbesondere vorrangig Ge-
brauchsgüter verwendet werden, die sich durch 
Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit aus-
zeichnen. 

 
§ 2 

Abfallentsorgungsleistungen 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch den Abfallwirt-

schaftsverband Lippe umfasst das Einsammeln und 
Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsan-
lagen oder Müllumschlagstationen des Verbandes, 
wo sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich be-
seitigt werden. Wieder verwertbare Abfälle werden 
getrennt eingesammelt und befördert, damit sie ei-
ner Verwertung zugeführt werden können. 
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(2) Im Einzelnen erbringt der Abfallwirtschaftsverband 

Lippe gegenüber den Benutzern der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsor-
gungsleistungen:  

 
 a) Einsammeln und Befördern von Restmüll ge-

mäß der Anlage 1 Nr. 2 zu dieser Satzung 
 b) Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. 

Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall 
enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallantei-
le gemäß der Anlage 1 Nr. 1 zu verstehen 

 c) Einsammeln und Befördern von Altpapier ge-
mäß der Anlage 1 Nr. 3 zu dieser Satzung, 
soweit es sich nicht um Einweg-
Verkaufsverpackungen aus Pap-
pe/Papier/Karton handelt.  

 d) Einsammlung und Beförderung von sperrigen 
Abfällen / Sperrmüll einschließlich getrennter 
Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten 
nach dem ElektroG und § 16 Abs. 2 dieser 
Satzung. 

 e) Betrieb von Annahmestellen für Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte nach dem ElektroG und 
§ 16 Abs. 2 dieser Satzung. 

 f) Einsammeln und Befördern von schadstoffhal-
tigen Abfällen gemäß Anlage 2 zu dieser Sat-
zung in stationären Sammelstellen und/oder 
mit Schadstoffmobilen. 

 g) Information und Beratung über die Vermei-
dung, Verwertung und Entsorgung von Abfäl-
len. 

 h) Betrieb von Sammelstellen für sperrige Abfälle 
 
(3) Im Einzelnen erbringt die Stadt Schieder-

Schwalenberg gegenüber den Benutzern der kom-
munalen Abfallentsorgungseinrichtung folgende Ab-
fallentsorgungsleistungen: 

 
 a) Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von 

Straßenpapierkörben 
 b) Betrieb und Unterhaltung einer Grünschnittan-

nahmestelle und eines mobilen Containers für 
die Entsorgung von Grünabfällen 

 
(4) Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt 

durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung 
mit Abfallgefäßen (Restabfall, Bioabfall, Altpapier), 
durch grundstücksbezogene Sammlungen im Hol-
system (Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgroßgerä-
te und Metall) sowie durch eine getrennte Einsamm-
lung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen 
grundstücksbezogenen Abfallentsorgung (schad-
stoffhaltige Abfälle, kleine Elektrogeräte). Die nähe-
ren Einzelheiten sind in den §§ 4 und 10 bis 16 die-
ser Satzung geregelt. 

 
(5) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten 

Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas, Pa-
pier/Pappe/Karton, Kunst- und Verbundstoffen er-
folgt im Rahmen der privatwirtschaftlichen Dualen 
Systeme nach § 6 Verpackungsordnung außerhalb 
der kommunalen Abfallentsorgung. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch den Abfall-

wirtschaftsverband Lippe sind gemäß 
§ 20 Abs. 2 KrWG mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde ausgeschlossen: 

 
 a) Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung 

nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht un-
terliegen, bei denen entsprechende Rücknah-
mevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung 
stehen und bei denen der Abfallwirtschaftsver-
band Lippe nicht durch Erfassung als ihm 
übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mit-
wirkt (§ 20 Abs. KrWG):  

 Verpackungen i.S.d. § 3 der Verordnung über 
die Vermeidung und Verwertung von Verpa-
ckungsabfällen (Verpackungsverordnung - 
VerpackV) vom 21.08.1998 in der derzeit gülti-
gen Fassung, soweit für Endverbraucher i.S.d. 
§ 3 Abs. 11 VerpackV nicht Gründe nach 
§ 7 Abs. 4 KrWG einer Rückgabe entgegen-
stehen (technische Möglichkeit, wirtschaftliche 
Zumutbarkeit, Beseitigung als umweltverträgli-
chere Lösung). 

 
 Rücknahmeeinrichtungen außerhalb der kom-

munalen Abfallentsorgungseinrichtung stehen 
insbesondere zur Verfügung für: 

 - Altglas (bereitgestellte Depotcontainer ge-
trennt für Weiß-/Braun-/Grünglas),  

 - Verpackungen aus Weißblech, Aluminium, 
Kunststoffen und Verbundmaterialien (Abho-
lung in den dafür bereitgestellten "Gelben Sä-
cken"),  

 
 b) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Her-

kunftsbereichen als privaten Haushaltungen, 
insbesondere aus Industrie- und Gewerbebe-
trieben, soweit diese nach Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert 
oder beseitigt werden können oder die Sicher-
heit der umweltverträglichen Beseitigung im 
Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen des 
Landes durch einen anderen Entsorgungsträ-
ger oder Dritten gewährleistet ist 
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). Bei den ausge-
schlossenen Abfällen handelt es sich um alle 
in der Abfallverzeichnisordnung genannten Ab-
fälle, die nicht in § 5 Abs. 1 bis 5 in Verbindung 
mit den Anlagen 1 bis 3 in der Abfallsatzung 
des Kreises Lippe vom 27.06.2005 in der zur 
Zeit gültigen Fassung genannt sind. 

 
(2) Der Abfallwirtschaftsverband kann den Ausschluss 

von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständi-
gen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzun-
gen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen 
(§ 20 Abs. 2 Satz 3 KrWG). 
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§ 4 

Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer 

besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsor-
gung bedürfen (schadstoffhaltige Abfälle i.S.d 
§ 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG i. V. m. § 48 KrWG sowie 
der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden vom Ab-
fallwirtschaftsverband Lippe bei den von ihm beauf-
tragten stationären Sammelstellen und mobilen 
Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in 
Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden können. 
Gefährliche Abfälle im Sinne des Satzes 1 sind die-
jenigen Abfälle, die in der als Anlage 2 zu dieser 
Satzung beigefügten Liste genannt sind; die Liste ist 
Bestandteil der Satzung. 

 
(2) Gefährliche Abfälle dürfen nur zu den in der Stadt 

bekannt gegebenen Terminen an den Sammelstel-
len und Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die 
Standorte der Sammelstellen und Sammelfahrzeu-
gen werden vom Abfallwirtschaftsverband Lippe be-
kannt gegeben. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Schie-

der-Schwalenberg liegenden Grundstücks ist im 
Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, 
von der Stadt den Anschluss seines Grundstückes 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu 
verlangen (Anschlussrecht). 

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfall-

besitzer im Gebiet der Stadt Schieder-
Schwalenberg haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 
dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstü-
cken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu über-
lassen (Benutzungsrecht). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 6 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Schie-

der-Schwalenberg liegenden Grundstücks ist ver-
pflichtet, sein Grundstück an die kommunale Ab-
fallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn 
das Grundstück von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der 
Eigentümer eines Grundstücks als Anschlusspflich-
tiger und jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, 
Pächter) auf einem an die kommunale Abfallentsor-
gung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, 
im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grund-
stück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur 
Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus priva-
ten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung zu überlassen (Benutzungs-
zwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind 
nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 Ge-
wAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rah-
men der privaten Lebensführung anfallen, insbe-
sondere in Wohnungen und zugehörigen Grund-
stücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen ver-
gleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Ein-
richtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger / 

Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohn-
zwecken sondern anderweitig, z.B. gewerblich / in-
dustriell, genutzt werden, haben gleichermaßen die 
Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen 
Grundstücken Abfälle zur Beseitigung i.S.d. 
§ 3 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie 
haben nach § 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-
Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle i.S.d. 
§ 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu 
benutzen. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach 
§ 2 Nr. 1 GewAbfV Siedlungsabfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die 
in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung auf-
geführt sind, insbesondere gewerbliche und indust-
rielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltun-
gen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammen-
setzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und 
öffentlichen Einrichtungen. Befinden sich auf einem 
zu Büro-, Verwaltungs- oder Geschäftszwecken 
bzw. industriell oder gewerblich genutzten Grund-
stücke mehrere Betriebe, ist jeder dieser Betriebe 
verpflichtet Abfallbehälter vorzuhalten. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 

und 2 besteht auch für Grundstücke, die anderweitig 
z.B. gewerblich / industriell und gleichzeitig von pri-
vaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt 
werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die 
Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch 
die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und 
Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf 
Antrag möglich. 

 
(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im 

Einzelfall durch Ausnahmegenehmigung nach 
§ 28 Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungsbe-
hörde zugelassen. 

 
 
 



752 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
§ 7 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
 a) soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder 3 dieser 

Satzung von der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung ausgeschlossen sind; 

 
 b) soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktver-

antwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückge-
nommen werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige 
Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungs-
bescheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6KrWG er-
teilt worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG; 

 
 c) soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rück-

gabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 25 KrWG unterliegen und der Abfallwirt-
schaftverband Lippe an deren Rücknahme nicht 
mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1  Nr. 1 KrWG); 

 
 d) soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefähr-

lich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 
eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, 
§ 18 KrWG zulässige gemeinnützige Sammlung 
einer ordnungsgemäßen und schadlosen Ver-
wertung zugeführt werden; 

 
 e) soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des 

§ 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zu-
lässige gewerbliche Sammlungen einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zu-
geführt werden. 

 
§ 8 

Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang an 
die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

 
(1) Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

von der kommunalen Abfallentsorgung werden 
 
 a) für von privaten Haushalten zu Wohnzwecken 

genutzte Grundstücke von der Stadt 
 b) für alle anderen Grundstücke von der Stadt in 

Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsverband 
 
 erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die 

kommunale Abfallentsorgungseinrichtung besteht 
bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen 
zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtige nachweist, 
dass er in der Lage ist, Abfälle zur Verwertung auf 
dem an die kommunale Abfallentsorgungseinrich-
tung angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß 
und schadlos im Sinne des § 7 Abs. 3 KrWG zu 
verwerten (Eigenverwertung). Eine Ausnahme vom 
Anschluss- und Benutzungszwang an das Bioab-
fallgefäß besteht insoweit dann, wenn der An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtige nachvoll-
ziehbar und schlüssig darlegt, dass er nicht nur wil-
lens, sondern auch fachlich und technisch in der 
Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kom-
postierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos 
i.S.d. § 7 Abs. 3 KrWG so zu behandeln, dass eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, ins-
besondere durch Gerüche oder Siedlungsungezie-
fer (z. B. Ratten), nicht entsteht. Die Stadt stellt auf 
der Grundlage der Darlegungen des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwie-
weit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz 
KrWG besteht. 

 
(3) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken sondern anderweitig z.B. industriell 
oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfaller-
zeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er die bei ihm 
anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen An-
lagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine über-
wiegenden öffentlichen Interessen eine Überlas-
sung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Der Ab-
fallwirtschaftsverband stellt auf der Grundlage der 
Darlegungen des Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß 
§ 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz KrWG besteht. 

 
§ 9 

Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und 
Befördern durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe gemäß 
§ 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, 
ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, La-
gerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die 
Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 27.06.2005 in der 
zurzeit geltenden Fassung zu der vom Kreis angegebenen 
Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsor-
gungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. So-
weit der Kreis das Behandeln oder Lagern dieser Abfälle 
ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke 
des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonsti-
gen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu be-
fördern oder befördern zu lassen. 
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§ 10 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Die Stadt Schieder-Schwalenberg bestimmt nach 

Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl 
und Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf 
dem Grundstück, ob und wie die Abfälle voneinan-
der getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und 
den Zeitpunkt der Abfuhr. 

 

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Ab-
fallbehälter zugelassen: 

 
 1. graue Abfallbehälter für Restmüll in den Ge-

fäßgrößen 60, 80, 120 und 240 Liter 
 2. grüne Abfallbehälter für Biomüll in den Ge-

fäßgrößen 60, 80, 120 und 240 Liter 
 3. Großbehälter für Restmüll mit 1.100 Liter 

Nutzinhalt 
 4. blaue Abfallbehälter für Altpapier in den Ge-

fäßgrößen 120 und 240 Liter 
 5. gelbe Säcke für Verkaufsverpackungen aus 

Leichtstoffen 
 6. Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Buntglas 
 
(3) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die 

sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, kön-
nen von der Stadt zugelassene Abfallsäcke benutzt 
werden. Sie werden am Abfuhrtag eingesammelt, 
soweit sie neben den zugelassenen Abfallbehältern 
bereitgestellt sind. Jeder Abfallerzeuger / Abfallbe-
sitzer hat bei der Benutzung dieser Abfallsäcke da-
rauf zu achten, dass sie entweder nur mit für die Bi-
otonne bestimmten Abfällen oder nur mit Reststof-
fen für die graue Tonne gefüllt und entsprechend 
dem Leerungsrhythmus bereitgestellt werden. 

 
(4) Andere als von der Stadt Schieder-Schwalenberg 

und den Dualen Systemen bereitgestellte Behälter 
sind nicht zugelassen. 

 
§ 11 

Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

 
(1) Jedes Grundstück erhält: 
 a) einen blauen Abfallbehälter für Altpapier 
 b) einen grünen Abfallbehälter für Bioabfälle 
 c) einen grauen Abfallbehälter für Restmüll 
 
(2) Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vorhande-

ne Abfallbehälter für die Aufnahme einer regelmäßig 
anfallenden Abfallart (z.B. Restmüll, Bioabfall) nicht 
ausreichen und ist ein zusätzlicher Abfallbehälter 
oder ein Abfallbehälter mit größerem Fassungsver-
mögen nicht beantragt worden, so haben die An-
schlusspflichtigen nach schriftlicher Aufforderung 
durch die Stadt, den/die erforderlichen Abfallbehäl-
ter aufzustellen. Kommen sie dieser Aufforderung 
nicht nach, so haben sie die Aufstellung des erfor-
derlichen Abfallbehälters / der erforderlichen Abfall-
behälter durch die Stadt zu dulden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallbehälter sind zu den von der Stadt festge-

setzten und bekannt gegebenen Zeiten und Stand-
plätzen (Gehwegkante, Straßenrand) so aufzustel-
len, dass das Einsammeln und der Transport der 
Abfälle ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust mög-
lich sind und der Straßenverkehr nicht gefährdet 
wird. Im Übrigen darf die Allgemeinheit durch das 
Aufstellen der Abfallbehälter weder behindert noch 
gefährdet werden. Den Anweisungen der Beauftrag-
ten der Stadt Schieder-Schwalenberg über den 
Standplatz ist Folge zu leisten. 

 
(2) Für den Fall, dass der Abfuhrwagen nicht vorfahren 

kann (z.B. Baustellen, enge und/oder unzureichend 
befestigte Wege sowie Sackgassen ohne Wende-
möglichkeit), müssen die Abfallbehälter bzw. Abfall-
säcke an einer befahrbaren Straße zum Einsam-
meln bereitgestellt werden. Nach der Entleerung 
sind die Abfallbehälter unverzüglich aus dem Stra-
ßenraum zu entfernen. 

 
(3) Bei der Aufstellung von 1.100 L Großbehältern 

muss der Standplatz zu ebener Erde liegen und 
eben sein. Für jeden Großbehälter muss eine 
Standfläche von mindestens 1,75 m x 1,50 m und 
ein Abrollweg von mindestens 1,50 m Breite für den 
Transport zur Verfügung stehen. Der Transportweg 
darf nicht durch Stufen unterbrochen sein. 

 
(4) Der Standplatz sowie der Transportweg müssen mit 

einem ausreichend befestigten Untergrund verse-
hen sein, der das Abstellen und den Transport der 
Abfallbehälter aushält. Standplatz und Transport-
weg sind stets sauber und im Winter zum Ab-
fuhrtermin schnee- und eisfrei zu halten. 

 
(5) Bei allen Vorhaben, die die Errichtung oder Ände-

rung von baulichen Anlagen zum Gegenstand ha-
ben, ist für jedes Grundstück vom Bauherrn ein den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechender 
Standplatz, möglichst mit Behälterschränken, vor-
zusehen und in die zur Genehmigung vorzulegen-
den Bauanträge einzutragen. 

 
(6) In den Fällen, in denen bei der Wahl von Standplät-

zen eine erhebliche optische Beeinträchtigung des 
Ortsbildes nicht vermieden werden kann, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, durch Anpflan-
zungen oder durch sonstige Maßnahmen die opti-
sche Beeinträchtigung des Ortsbildes auszuschlie-
ßen. 

 
(7) Im übrigen sind die jeweils geltenden VDI-

Richtlinien, die baurechtlichen und die Unfallverhü-
tungsvorschriften zu beachten. Das gilt auch bei der 
Verwendung von Behälterschränken. 
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§ 13 

Benutzung der Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallbehälter werden gestellt und unterhalten. 

Sie sind nicht Eigentum der Benutzer. Die Verwen-
dung von im Eigentum der Abfallerzeuger stehen-
den 1.100 L Großbehälter wird gestattet. 

 
(2) Die Abfälle müssen in die gestellten Abfallbehälter 

oder die dafür zur Verfügung gestellten Depotcon-
tainer entsprechend deren Zweckbestimmung ein-
gefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen 
Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben 
die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt wer-
den.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, 

dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zu-
gänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden 
können. 

 
(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle ge-

trennt nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Verkaufs-
verpackungen, Elektro- und Elektronikgeräten sowie 
Restmüll getrennt zu halten und wie folgt zur Ein-
sammlung im Rahmen der Abfallentsorgung bereit-
zustellen: 

 1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grün-
glas in die bereitgestellten Depotcontainer 
(Sammelcontainer) einzufüllen. 

 2. Altpapier ist im blauen Abfallbehälter, 
 3. Bioabfall im grünen Abfallbehälter, 
 4. restentleerte Verkaufsverpackungen aus Metal-

len, Kunststoffen, Verbundstoffen im gelben 
Sack/Abfallbehälter zur Abholung bereitzustel-
len. 

 5. Elektro- und Elektronikgeräte sind gemäß § 16 
getrennt zu erfassen und zu entsorgen. 

 6. Der verbleibende Restmüll ist im grauen Abfall-
behälter zur Abholung bereitzustellen. 

 
(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln; sie 

dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der De-
ckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Abfall-
behälter eingestampft oder in ihnen verbrannt wer-
den. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende o-
der heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. 

 
(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Ab-

fälle, welche die Abfallbehälter oder das Sammel-
fahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich ver-
schmutzen können, dürfen nicht in die Abfallbehäl-
ter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

 
(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch un-

sachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder 
durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände 
an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften. 

 
(8) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung 

verwertbarer Stoffe und die Standorte der Annah-
mestellen/der Depotcontainer (Sammelcontainer) 
rechtzeitig bekannt. 

 
 
 
 

 
(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen De-

potcontainer für Altglas nur werktags in der Zeit von 
08.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 20.00 Uhr 
benutzt werden. 

 
§ 14 

Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

 
Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsor-
gungsgemeinschaft für benachbarte Grundstücke durch die 
Stadt Schieder-Schwalenberg zugelassen werden. Die 
Entsorgungsgemeinschaft kann für ein Abfallgefäß oder 
mehrere Abfallgefäße zugelassen werden. Die als Entsor-
gungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer 
haften gegenüber der Stadt im Hinblick auf die zu zahlende 
Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner im Sinne 
der §§ 421 ff. BGB. 
 

§ 15 
Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen 
Abfallbehälter werden wie folgt entsorgt: 
 

� Der grüne Behälter für Bioabfälle wird im Zwei-
Wochen-Rhythmus geleert. 

� Der graue Behälter bis 240 Liter Nutzinhalt für 
Restmüll wird im Vier-Wochen-Rhythmus entleert. 

� Restmüllbehälter über 240 Liter Nutzinhalt werden 
nach Absprache zwischen Abfallerzeuger/-
besitzer, der Stadt und dem beauftragten Entsor-
gungsunternehmen entleert. 

� Der gelbe Sack/Abfallbehälter wird im Zwei-
Wochen-Rhythmus abgeholt. 

� Der blaue Abfallbehälter für Altpapier wird im Vier-
Wochen-Rhythmus geleert. 

 
Konkrete Termine und Entleerungsrhythmen werden jähr-
lich im Abfuhrkalender der Stadt Schieder-Schwalenberg 
bekannt gegeben. 
 

§ 16 
Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-

Altgeräten 

 
(1) Sperrmüll 
 1. Sperrmüll, der wegen seines Umfanges oder sei-

nes Gewichtes nicht in die nach dieser Satzung zu-
gelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden kann, 
wird auf Anforderung des Anschlussberechtigen und 
jedes anderen Abfallbesitzers im Gebiet der Stadt 
Schieder-Schwalenberg vom Abfallwirtschaftsver-
band Lippe außerhalb der regelmäßigen Abfallent-
sorgung getrennt abgefahren. Hierzu gehören keine 
Abfälle aus Renovierungsmaßnahmen und kom-
plette Haushaltsauflösungen. 

 2. Die Sperrmüllmenge wird auf 2 m³ pro Jahr be-
grenzt. 

 3. Die abzuholenden Sperrmüllteile sind bei der 
AGA gGmbH, Detmold anzumelden. 
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(2) Elektro- und Elektronikgeräte/Metallteile 
 1. Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt von 

übrigem Siedlungsabfall zu erfassen. Die Entsor-
gung über den Restabfallbehälter ist auch bei Elekt-
rokleingeräten nicht zulässig. 

 2. Elektro- und Elektronikgroßgeräte und Metallteile 
können bei der AGA gGmbH, Detmold zur Abholung 
angemeldet werden. 

 3. Elektro- und Elektronikgeräte können direkt bei 
folgenden Annahmestellen abgegeben werden: 
� AGA gGmbH, Orbker Straße 75, 32758 Detmold 
� ABG Lippe mbH:  
 - Kompostwerk Lemgo, Zum Kompostwerk 200, 

32657 Lemgo 
 - Deponie Hellsiek, Barntruper Straße 15, 32760 

Detmold 
 4. Nach § 9 Abs. 9 ElektroG ist die Erfassung defek-

ter Elektro- und Elektronikaltgeräte ausschließlich 
durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, 
Hersteller und Vertreiber durchzuführen. Die Abga-
be an einen gewerblichen Sammler ist nicht zuläs-
sig. 

 
 Kleine Elektrogeräte können auch bei der mobilen 

Schadstoffsammlung abgegeben werden. 
 
(3) Für die Bereitstellung von Sperrmüll und Elektro- 

und Elektronik- Altgeräten gilt § 12 dieser Satzung 
entsprechend. 

 
§ 17 

Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Schieder-

Schwalenberg den erstmaligen Anfall von Abfällen, 
die voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem 
Grundstück befindlichen Haushalte sowie jede we-
sentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer 
Menge oder der auf dem Grundstück befindlichen 
Haushalte unverzüglich mitzuteilen. 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind so-

wohl der bisherige als auch der neue Eigentümer 
verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichti-
gen.  

 
§ 18 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberech-

tigte oder der Abfallbesitzer / Abfallerzeuger sind 
verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallent-
sorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf 

denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen sind 
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Auf-
stellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück so-
wie das Betreten des Grundstückes zum Zweck des 
Einsammelns und zur Überwachung des Getrennt-
haltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden. 

 
(3) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die 

Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, im 
Rahmen des § 19 Abs 1 KrWG ungehinderter Zutritt 
zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser 
Satzung Anschluss- und Benutzungszwang besteht.  

 

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befol-

gen.  
 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der 

Stadt Schieder-Schwalenberg ausgestellten Dienst-
ausweis auszuweisen. 

 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit durch 
§ 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 

 
§ 19 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 

(1) Unterbleibt die dem Abfallwirtschaftsverband Lippe 
obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden 
Einschränkungen, Unterbrechungen oder Ver-
spätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, 
Witterungseinflüssen, betriebsnotwendigen Arbeiten 
oder behördlichen Verfügungen werden die erfor-
derlichen Maßnahmen so bald wie möglich nachge-
holt. 

 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf 

Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadenser-
satz. 

 
§ 20 

Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrich-
tung / Anfall der Abfälle 

 

(1) Die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung beginnt, wenn dem anschluss- und be-
nutzungspflichtigen Abfallerzeuger/Abfallbesitzer die 
nach dieser Satzung festgelegten Abfallbehälter zur 
Verfügung gestellt werden und das an die kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene 
Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung der 
bereitgestellten Abfallbehälter angefahren wird. 

 

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als 
angefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfall-
begriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt 
sind. 

 
(3) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe ist nicht ver-

pflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen 
suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertge-
genstände werden als Fundsachen behandelt. 

 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur 

Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen 
oder wegzunehmen. 

 
§ 21 

Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung und für die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher 
Aufgaben werden Abfallentsorgungsgebühren nach der zu 
dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kom-
munale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Schieder-
Schwalenberg erhoben. 
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§ 22 

Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentums-
gesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz 
eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstücks-
eigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht 
dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und 
Benutzungspflichtige vorhanden sind. 
 

§ 23 
Kleingartenabfälle 

 

(1) Für die Entsorgung von Kleingartenabfällen (pflanz-
liche Abfälle in geringen Mengen, die in Haus- und 
Kleingärten anfallen) sind grundsätzlich die grünen 
Abfallbehälter für Bioabfälle zu nutzen. 

 
(2) Kleingartenabfälle, die aufgrund ihrer Größe, Menge 

oder aus anderen Gründen nicht über die gewöhnli-
chen Abfallbehälter entsorgt werden können, kön-
nen über die Annahmestelle der Firma Hötger im 
Ortsteil Schieder (Bahnhofstraße) oder den mobilen 
Container, der wechselweise in den übrigen Ortstei-
len aufgestellt wird, entsorgt werden. Das nähere 
regelt die betreffende Benutzungsordnung. 

 
§ 24 

Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht ge-

troffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwider-
handelt, indem er  

 
a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Ab-

fälle dem Abfallwirtschaftsverband Lippe zum 
Einsammeln oder Befördern überlässt; 
 

b) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter und 
Abfallsäcke gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3, 
§ 6 Abs. 2, § 11 Abs. 2 dieser Satzung zum 
Einfüllen von Abfällen nicht benutzt; 

 
c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter 

oder Abfallsäcke entgegen § 13 Abs. 4 dieser 
Satzung mit anderen Abfällen füllt; 

 
d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungs-

vorgaben in § 13 Abs. 2, 4, 5 und 6 dieser Sat-
zung befüllt; 

 
e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder we-

sentliche Veränderungen des Abfalls gemäß 
§ 17 dieser Satzung nicht unverzüglich bei der 
Stadt anmeldet; 

 
f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V.m. 

§ 20 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt durch-
sucht oder wegnimmt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

zu 50.000 € geahndet werden, soweit nicht andere 
gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere 
Geldbuße vorsehen. 

 
§ 26 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Schieder-Schwalenberg vom 29.09.2006 
außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Schieder-Schwalenberg wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 30. Oktober 2012 
 
 
 Gert Klaus 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 12.11.2012 
 
Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Schieder-Schwalenberg 

 
1. Zugelassene Abfälle für die Bioabfalltonne (grüne 
Tonne) z.B. 

biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische Abfäl-
le aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsberei-
chen soweit sie nach der Art, Menge und Beschaffenheit 
mit Bioabfällen aus privaten Haushaltungen entsorgt wer-
den können,  insbesondere z.B. Obst- und Gemüseabfälle, 
Teeblätter, Kaffeefilter, Nussschalen, kleine Mengen kaltes 
Friteusenfett, Küchenkrepp (kleine Mengen), Gartenabfälle 
wie Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und 
Baumastschnitt bis zu einem Durchmesser von max. 4 cm, 
Rasenschnitt, Unkraut , Speisereste und Knochen nur aus 
privaten Haushalten 
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Nicht aufgeführte Abfälle sind nicht zugelassen: z. B. 
behandeltes Holz, sperriger Baum-,  Astschnitt und Wur-
zeln, kompostierbare Biomüllbeutel, sämtliche nicht kom-
postierbaren Abfälle wie Restmüll, Kunststoffe, Metalle, 
nicht entleerte Verpackungen, Glas etc. sowie Küchen- und 
Speisereste, die nicht in privaten Haushalten angefallen 
sind. Schadstoffe 
 
2. Zugelassene Abfälle für die Restmülltonne (graue 
Tonne)  

Insbesondere nicht verwertbare Abfälle, wie z.B. Kehricht, 
kalte Asche, Schaumstoff, Porzellan und Steingut, Hygie-
neartikel, Spiegel, Fensterglas, kleine Stücke behandeltes 
Holz, Tapeten, Gummiprodukte, Kerzenstummel, Zigaret-
tenkippen, Putzlappen, Schreibartikel wie Stifte u.ä., Ra-
sierklingen etc. 
nicht zugelassen sind: z.B. heiße Asche, schlammige 
und flüssige Abfälle, Schadstoffe u.a. Energiesparlampen, 
Elektro- und Elektronikaltgeräte, sperrige Gegenstände, 
Bauschutt 
 
3. Zugelassene Abfälle für die Papiertonne (blaue Ton-
ne) 

Sämtliche Papier- und Pappabfälle wie insbesondere Zeit-
schriften, Kataloge, benutztes Büro- und Schulpapier, un-
beschichtete Pappverpackungen, Kartons 
nicht zugelassen sind: z.B. Tapeten, Kohlepapier  
 
Grundsätzlich gilt: Keine sperrigen Abfälle oder Steine in 
die Abfallbehälter, sie können die Behälter und Sammel-
fahrzeuge beschädigen. Für Schäden durch eine unsach-
gemäße Behandlung oder die Entsorgung nicht zugelasse-
ner Stoffe und Gegenstände kann der Nutzer haftbar ge-
macht werden. 
 
Anlage 2 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Schieder-Schwalenberg (§ 4 Abs. 1) 

 
Schadstoffsammlung: 

Insbesondere gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten 
sowie Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben wie z.B. Pflanzenschutzmit-
tel, Spraydosen mit schädlichen Restinhalten, Leuchtstoff-
röhren, Energiesparlampen, Medikamente, Farben, Lacke, 
Pinselreiniger 
 
Anlage 3 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Schieder-Schwalenberg 

 
Teil 1 

Kompostwerk Lemgo 
Folgende Abfälle werden zur Behandlung angenommen: 

Alte 
EAK-Nr 

Bezeichnung Neue 
Schlüssel-

Nr. 
gemäß AVV: 

Bezeichnung 

02 01 01 Schlämme von Wasch- 
und Reinigungsvorgän-
gen 

02 01 01 Schlämme von Wasch- 
und Reinigungsvorgängen 

02 01 02 Abfälle aus Tiergewebe 02 01 02 Abfälle aus tierischem 
Gewebe 

02 01 03 Abfälle aus Pflanzen-
geweben 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem 
Gewebe 

02 01 06 Tierfäkalien, Urin und 
Mist (einschließlich 
verdorbenes Stroh), 
Abwässer getrennt ge-
sammelt 

02 01 06 tierische Ausscheidungen, 
Gülle/Jauche und Stallmist 
(einschließlich verdorbe-
nes Stroh), Abwässer, 
getrennt gesammelt und 
extern behandelt 

 

 
02 01 07 Abfälle aus der Forst-

wirtschaft 
02 01 07 Abfälle aus der Forstwirt-

schaft 

02 02 01 Schlämme von Wasch- 
und  Reinigungsvor-
gängen 

02 02 01 Schlämme von Wasch- 
und  Reinigungsvorgän-
gen 

02 02 02 Abfälle aus Tiergewebe 02 02 02 Abfälle aus tierischem 
Gewebe 

02 02 03 für Verzehr oder Verar-
beitung ungeeignete 
Stoffe 

02 02 03 für Verzehr oder Verarbei-
tung ungeeignete Stoffe 

02 03 01 Schlämme aus Wa-
schen, Reinigung, 
Schälen, Zentrifugieren, 
Abtrennen 

02 03 01 Schlämme aus Wasch-, 
Reinigungs-, Schäl-, Zent-
rifugier- und Abtrennpro-
zessen 

02 03 04 für Verzehr oder Verar-
beitung ungeeignete 
Stoffe 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbei-
tung ungeeignete Stoffe 

02 03 05 Schlämme aus der be-
triebseigenen Abwas-
serbehandlung 

02 03 05 Schlämme aus der be-
triebseigenen Abwasser-
behandlung 

02 05 01 für Verzehr oder Verar-
beitung ungeeignete 
Stoffe 

02 05 01 für Verzehr oder Verarbei-
tung ungeeignete Stoffe 

02 06 01 für Verzehr oder Verar-
beitung ungeeignete 
Stoffe 

02 06 01 für Verzehr oder Verarbei-
tung ungeeignete Stoffe 

02 07 01 Abfälle aus der Wä-
sche, Reinigung von 
mechanischen Zerklei-
nerungen des Rohma-
terials 

02 07 01 Abfälle aus der Wäsche, 
Reinigung von mechani-
schen Zerkleinerungen 
des Rohmaterials 

02 07 02 Abfälle aus der Destilla-
tion von Spirituosen 

02 07 02 Abfälle aus der Alkohol-
destillation 

02 07 04 für Verzehr oder Verar-
beitung ungeeignete 
Stoffe 

02 07 04 für Verzehr oder Verarbei-
tung ungeeignete Stoffe 

03 01 01 Rinden und Korkabfälle 03 01 01 Rinden und Korkabfälle 

03 01 02 Sägemehl 03 01 05 Sägemehl, Späne, Ab-
schnitte, Holz, Spanplat-
ten und Furnieren mit der 
Ausnahme derjenigen, die 
unter 03 01 04 fallen 

03 01 03 Späne, Abschnitte, Ver-
schnitt von Holz, Span-
platten und Furnieren 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Ab-
schnitte, Holz, Spanplat-
ten und Furnieren mit der 
Ausnahme derjenigen, die 
unter 03 01 04 fallen 

03 03 01 Rinde 03 03 01 Rinden- und Holzabfälle 

04 02 01 Abfälle aus unbehan-
delten Textilfasern und 
anderen Naturfasern, 
vorwiegend pflanzlichen 
Ursprungs 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten 
Textilfasern 

04 02 02 Abfälle aus unbehan-
delten Textilfasern, 
vorwiegend tierischen 
Ursprungs 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten 
Textilfasern 

20 01 08 organische, kompos-
tierbare Küchenabfälle, 
getrennt eingesammelte 
Fraktionen (einschl. 
Frittieröl und Küchenab-
fälle aus Kantinen) 

20 01 08 biologisch abbaubare Kü-
chen- und Kantinenabfälle 
(einschl. Frittieröl und Kü-
chenabfälle aus Kantinen) 

20 02 01 kompostierbare Abfälle 20 02 01 biologisch abbaubare Ab-
fälle  

20 03 01 gemischte Siedlungsab-
fälle (hier: nur kompos-
tierbare Bestandteile 
aus getrennter Samm-
lung) 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfäl-
le (hier: nur kompostierba-
re Bestandteile aus ge-
trennter Sammlung) 

20 03 02 Marktabfälle 20 03 02 Marktabfälle 
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Teil 2 
Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV 

 
Anhang 1  
 

Zuordnungskriterien für Deponien 
 
Bei der Zuordnung von Abfällen zu Deponien sind die fol-
genden Zuordnungswerte einzuhalten: 
 

  Zuordnungswerte 
Nr. Parameter Deponieklasse I Deponieklasse II 

1 Festigkeit 1)   
1.01 Flügelscherfestigkeit >= 25 kN/qm >= 25 kN/qm 
1.02 Axiale Verformung <= 20% <= 20% 
1.03 Einaxiale Druckfes-

tigkeit 
>= 50 kN/qm >= 50 kN/qm 

    
2 Organischer Teil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz 2) 

3) 
2.01 bestimmt als 

Glühverlust 
<= 3 Masse-% <= 5 Masse-% 4) 

2.02 Bestimmt als TOC <= 1 Masse-% <= 3 Masse-% 
    
3 extrahierbare lipophi-

le Stoffe der Origi-
nalsubstanz 6) 

<= 0,4 Masse-% <= 0,8 Masse-% 

    
4 Eluatkriterien   
4.01 pH-Wert 5,5 – 13,0 5,5 – 13,0 
4.02 Leitfähigkeit <=10.000myS/c

m 
<=50.000myS/cm 

4.03 TOC <= 20 mg/l 5) <= 100 mg/l 
4.04 Phenole <= 0,2 mg/l <= 50 mg/l 
4.05 Arsen <= 0,2 mg/l <= 0,5 mg/l 
4.06 Blei <= 0,2 mg/l <= 1 mg/l 
4.07 Cadmium <= 0,05 mg/l <= 0,1 mg/l 
4.08 Chrom-VI <= 0,05 mg/l <= 0,1 mg/l 7) 
4.09 Kupfer <= 1 mg/l <= 5 mg/l 
4.10 Nickel <= 0,2 mg/l <= 1 mg/l 
4.11 Quecksilber <= 0,005 mg/l <= 0,02 mg/l 
4.12 Zink <= 2 mg/l <= 5 mg/l 
4.13 Fluorid <= 5 mg/l <= 25 mg/l 
4.14 Ammoniumstickstoff <= 4 mg/l <= 200 mg/l 
4.15 Cyanide, leicht frei-

setzbar 
<= 0,1 mg/l <= 0,5 mg/l 

4.16 AOX <= 0,3 mg/l <= 1,5 mg/l 
4.17 Wasserlöslicher An-

teil (Abdampfrück-
stand) 

<= 3 Masse-% <= 6 Masse-% 

 
1) 1.02 kann gemeinsam mit 1.03 gleichwertig zu 1.01 angewandt werden. 
Die Festigkeit ist entsprechend den statischen Erfordernissen für die Depo-
niestabilität jeweils gesondert festzulegen. 1.02 in Verbindung mit 1.03 darf 
dabei insbesondere bei kohäsiven, feinkörnigen Abfällen nicht unterschritten 
werden. 
2) 2.01 kann gleichwertig zu 2.02 angewandt werden. 
3) Geringfügige Überschreitung des Glühverlusts oder Feststoff-TOC sind 
unter der Voraussetzung, dass die Überschreitung nicht auf Abfallbestand-
teile zurückzuführen ist, die zu erheblicher Deponiegasbildung führen, bei 
folgenden Abfällen zulässig: verunreinigter Bodenaushub, der auf einer Mo-
nodeponie abgelagert wird; nicht verunreinigter Bodenaushub; Abfälle auf 
Gipsbasis; Faserzemente; mineralische Bauabfälle mit geringfügigen 
Fremdanteilen; Gießereialtsand; Straßenaufbruch auf Asphaltbasis; ver-
gleichbar zusammengesetzte Abfälle. 
4) Gilt nicht für Aschen und Stäube aus nicht genehmigungsbedürftigen Koh-
lefeuerungsanlagen nach dem BImSchG. 
5) Gilt nicht für Abfälle auf Gipsbasis, die auf Deponien der Deponieklasse I 
abgelagert werden. 
6) Gilt nicht für Straßenaufbruch auf Asphaltbasis. 
7) Gilt nicht für Aschen aus Anlagen zur Verbrennung von Holz gemäß der 
Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und gemäß Nummer 1.2 a) und 8.2 des Anhangs zur Vierten Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

 
 
 
 

 
Anhang 2 
 

Zuordnungskriterien für Deponien für mechanisch-
biologisch vorbehandelte Abfälle 

 
Bei der Zuordnung von mechanisch-biologisch behandelten 
Abfällen zu Deponien sind die folgenden Zuordnungswerte 
einzuhalten: 
 

Nr. Parameter Zuordnungswerte 
1 Festigkeit 1)  
1.01 Flügelscherfestigkeit >= 25 kN/qm 
1.02 Axiale Verformung <= 20 % 
1.03 Einaxiale Druckfestigkeit >= 50 kN/qm 
2 Organischer Anteil des Trocken-

rückstandes der Originalsubstanz 2) 

bestimmt als TOC 

 
<= 18 Masse-% 

3 Extrahierbare lipophile Stoffe der 
Originalsubstanz 

<= 0,8 Masse-% 

4 Eluatkriterien  
4.01 pH-Wert 5,5 – 13,0 
4.02 Leitfähigkeit <= 50.000 myS/cm 
4.03 TOC <= 250 mg/l 
4.04 Phenole <= 50 mg/l 
4.05 Arsen <= 0,5 mg/l 
4.06 Blei <= 1 mg/l 
4.07 Cadmium <= 0,1 mg/l 
4.08 Chrom-VI <= 0,1 mg/l 
4.09 Kupfer <= 5 mg/l 
4.10 Nickel <= 1 mg/l 
4.11 Quecksilber <= 0,02 mg/l 
4.12 Zink <= 5 mg/l 
4.13 Fluorid <= 25 mg/l 
4.14 Ammoniumstickstoff <= 200 mg/l 
4.15 Cyanide, leicht freisetzbar <= 0,5 mg/l 
4.16 AOX <= 1,5 mg/l 
4.17 Wasserköslicher Anteil (abdampf-

rückstand) 
<= 6 Masse-% 

5 Biologische Abbaubarkeit des Tro-
ckenrückstandes der Originalsub-
stanz bestimmt als Atmungsaktivi-
tät (AT4) 
oder bestimmt als Gasbildungsrate 
im Gärtest (GB21) 

 
<= 5 mg/g 3) 
<= 20 l/kg 4) 

6 Oberer Heizwert (H(O) 2) <= 6.000 kJ/kg 

 
1) 1.02 kann gemeinsam mit 1.03 gleichwertig zu 1.01 angewandt werden. 
Die Festigkeit ist entsprechend den statischen Erfordernissen für die Depo-
niestabilität jeweils gesondert festzulegen. 1.02 in Verbindung mit 1.03 darf 
dabei insbesondere bei kohäsiven, feinkörnigen Abfällen nicht unterschritten 
werden. 
2) 2 kann gleichwertig zu 6 angewandt werden. 
3) mg O2 bezogen auf Trockenmasse. 

 
  Teil 3 

  Bielefeld – Herford GmbH 
und Enertec Hameln GmbH 

EAK-neu  Abfallbezeichnung 

02 Kapitel ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, 
TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRT-SCHAFT, JAGD 
UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND 
VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN 

02 01 Gruppe Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei  

02 01 03 nbüA Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 

02 01 04 nbüA Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 

02 01 99 nbüA Abfälle a. n. g. 

02 02 Gruppe Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von 
Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tieri-
schen Ursprungs 

02 02 02 nbüA Abfälle aus tierischem Gewebe 

02 02 03 nbüA für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
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02 03 Gruppe Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von 

Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, 
Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der 
Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zube-
reitung und Fermentierung von Melasse  

02 03 03 nbüA Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln 

02 03 04 nbüA für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

02 05 Gruppe Abfälle aus der Milchverarbeitung 

02 05 01 nbüA für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

02 06 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 

02 06 01 nbüA für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

02 07 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und al-
koholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) 

02 07 04 nbüA für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

03 Kapitel ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER 
HERSTELLUNG VON PLATTEN, MÖBELN, ZELL-
STOFFEN, PAPIER UND PAPPE 

03 01 Gruppe Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung 
von Platten und Möbeln 

03 01 01 nbüA Rinden und Korkabfälle 

03 01 04* büA Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten 

03 01 05 nbüA Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 
fallen 

03 03 Gruppe Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zell-
stoff, Papier, Karton und Pappe 

03 03 01 nbüA Rinden- und Holzabfälle 

03 03 07 nbüA mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von 
Papier- und Pappabfällen 

03 03 08 nbüA Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für 
das Recycling 

03 03 10 nbüA Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme 
aus der mechanischen Abtrennung  

03 03 11 nbüA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fal-
len  

04 Kapitel ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILIN-
DUSTRIE 

04 01 Gruppe Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 

04 01 01 nbüA Fleischabschabungen und Häuteabfälle 

04 01 02 nbüA geäschertes Leimleder  

04 01 06 nbüA chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der be-
triebseigenen Abwasserbehandlung 

04 01 07 nbüA chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebs-
eigenen Abwasserbehandlung 

04 01 08 nbüA chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, 
Schleifstaub, Falzspäne) 

04 01 09 nbüA Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 

04 01 99 nbüA Abfälle a. n. g. 

04 02 Gruppe Abfälle aus der Textilindustrie 

04 02 09 nbüA Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, 
Elastomer, Plastomer) 

04 02 19* büA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

04 02 20 nbüA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fal-
len  

04 02 21 nbüA Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 

04 02 22 nbüA Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 

07 Kapitel ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PRO-
ZESSEN 

07 02 Gruppe Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem 
Gummi und Kunstfasern 

07 02 07* büA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände, 
hier Imprägnier-harzabfälle und Kunststoffschlämme, 
lösemittelfrei 

 
 
 

 
07 02 08* büA andere Reaktions- und Destillationsrückstände, hier 

Imprägnierharzab-fälle und Kunststoffschlämme, lö-
semittelfrei 

07 02 13 nbüA Kunststoffabfälle 

07 02 16* büA gefährliche Silicone enthaltende Abfälle 

07 02 17 nbüA siliconhaltige Abfälle, andere, als die in 07 02 16 ge-
nannten 

07 02 99 nbüA Abfälle a. n. g. 

07 05 Gruppe Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika 

07 05 13* büA feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

07 05 14 nbüA feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 
05 13 fallen  

07 05 99 nbüA Abfälle a. n. g. 

07 06 Gruppe Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, 
Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpfle-
gemitteln 

07 06 99 nbüA Abfälle a. n. g. 

08 Kapitel ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN 
(FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, 
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN 

08 01 Gruppe Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und 
Lacken 

08 01 11* büA Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten 

08 01 12 nbüA Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11 fallen  

08 01 13* büA Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel 
oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

08 01 14 nbüA Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 08 01 13 fallen  

08 01 15* büA wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit or-
ganischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen 
Stoffen enthalten 

08 01 16 nbüA wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthal-
ten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 
fallen  

08 01 17* büA Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die orga-
nische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe ent-
halten 

08 01 18 nbüA Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen  

08 03 Gruppe Abfälle aus HZVA von Druckfarben 

08 03 17* büA Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 18 nbüA Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 
03 17 fallen  

08 03 99 nbüA Abfälle a. n. g. 

08 04 Gruppe Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen 
(einschl. wasserabweisender Materialien) 

08 04 09* büA Klebstoff- u. Dichtmassenabfälle, die organische Lö-
semittel o. andere gefährl. Stoffe enthalten 

08 04 10 nbüA Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 04 09 fallen  

09 Kapitel ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUST-
RIE 

09 01 Gruppe Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01 07 nbüA Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Sil-
berverbindungen enthalten 

09 01 08 nbüA Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und 
keine Silberverbindungen enthalten 

10 Kapitel ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN 

10 01 Gruppe Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungs-
anlagen (außer 19) 

10 01 20* büA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbe-
handlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 21 nbüA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbe-
handlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 
20 fallen  

10 11 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaser-
zeugnissen 
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10 11 20 nbüA feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbe-

handlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 
19 fallen  

10 12 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen 
und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, 
Steinzeug 

10 12 13 nbüA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbe-
handlung 

12 Kapitel ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANI-
SCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER PHYSIKALI-
SCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHEN-
BEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNST-
STOFFEN 

12 01 Gruppe Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formge-
bung sowie der physikalischen und mechanischen 
Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststof-
fen 

12 01 05 nbüA Kunststoffspäne und -drehspäne 

12 01 14* büA Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthal-
ten  

12 01 15 nbüA Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 12 01 14 fallen  

15 Kapitel VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, 
WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.) 

15 01 Gruppe Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter 
kommunaler Verpackungsabfälle) 

15 01 01 nbüA Verpackungen aus Papier und Pappe 

15 01 02 nbüA Verpackungen aus Kunststoff 

15 01 03 nbüA Verpackungen aus Holz 

15 01 05 nbüA Verbundverpackungen 

15 01 06 nbüA gemischte Verpackungen  

15 01 09 nbüA Verpackungen aus Textilien 

15 01 10* büA Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

15 02 Gruppe Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 
Schutzkleidung 

15 02 02* büA Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter 
a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

15 02 03 nbüA Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 
Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
15 02 02 fallen  

16 Kapitel ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICH-
NIS AUFGEFÜHRT SIND 

16 01 Gruppe Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (ein-
schließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der 
Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeug-
wartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) 

16 01 03 nbüA Altreifen 

16 01 07* büA Ölfilter 

16 01 19 nbüA Kunststoffe 

16 03 Gruppe Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse 

16 03 05* büA organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 03 06 nbüA organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 03 05 fallen  

17 Kapitel BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESS-
LICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STAND-
ORTEN) 

17 02 Gruppe Holz, Glas und Kunststoff 

17 02 01 nbüA Holz 

17 02 03 nbüA Kunststoff 

17 02 04* büA Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe ent-
halten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

17 03 Gruppe Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Pro-
dukte 

17 03 03* büA Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

17 06 Gruppe Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 

 
 

 
17 06 03* büA anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 

besteht oder solche Stoffe enthält  

17 06 04 nbüA Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 
17 06 01 und 17 06 03 fällt 

17 09 Gruppe Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

17 09 01* büA Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten  

17 09 02* büA Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. 
PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Boden-
beläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasun-
gen, PCB-haltige Kondensatoren) 

17 09 03* büA sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich 
gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten  

17 09 04 nbüA gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 
fallen  

18 Kapitel ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN O-
DER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND 
FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAU-
RANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTEL-
BAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN) 

18 01 Gruppe Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung 
oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen 

18 01 01 nbüA spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)  

18 01 02 nbüA Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und 
Blutkonserven (außer 18 01 03) 

18 01 03* büA Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 
infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen 
gestellt werden 

18 01 04 nbüA Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 
infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anfor-
derungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsver-
bände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

18 01 06* büA Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten 

18 01 07 nbüA Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 
01 06 fallen  

18 01 08* büA zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

18 01 09 nbüA Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 
01 08 fallen  

18 02 Gruppe Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehand-
lung und Vorsorge bei Tieren 

18 02 01 nbüA spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 18 02 02 fallen  

18 02 02* büA Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 
infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen 
gestellt werden 

18 02 03 nbüA Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 
infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anfor-
derungen werden 

18 02 05* büA Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten 

18 02 06 nbüA Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 
02 05 fallen  

18 02 07* büA zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

18 02 08 nbüA Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 
02 07 fallen  

19 Kapitel ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, 
ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHANDLUNGSAN-
LAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WAS-
SER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND 
WASSER FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE  

19 01 Gruppe Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Ab-
fällen 

19 01 99 nbüA Abfälle a. n. g. 

19 02 Gruppe Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung 
von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cya-
nidentfernung, Neutralisation) 

19 02 03 nbüA vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht 
gefährlichen Abfällen bestehen 

19 03 Gruppe Stabilisierte und verfestigte Abfälle 

19 03 05 nbüA stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 03 04 fallen  
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19 03 07 nbüA verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 19 03 06 fallen  

19 08 Gruppe Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. 

19 08 01 nbüA Sieb- und Rechenrückstände 

19 08 05 nbüA Schlämme aus der Behandlung von kommunalem 
Abwasser 

19 08 11* büA Schlämme aus der biologischen Behandlung von 
industriellem Abwasser,  die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

19 08 12 nbüA Schlämme aus der biologischen Behandlung von 
industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 08 11 fallen  

19 08 13* büA Schlämme aus einer anderen Behandlung von indust-
riellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 08 14 nbüA Schlämme aus einer anderen Behandlung von indust-
riellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 08 13 fallen  

19 11 Gruppe Abfälle aus der Altölaufbereitung 

19 11 05* büA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbe-
handlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 11 06 nbüA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbe-
handlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 
05 fallen 

19 12 Gruppe Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfäl-
len (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletie-
ren) a. n. g. 

19 12 01 nbüA Papier und Pappe 

19 12 04 nbüA Kunststoff und Gummi 

19 12 06* büA Holz, das gefährliche Stoffe enthält 

19 12 07 nbüA Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 
fällt 

19 12 08 nbüA Textilien 

19 12 10 nbüA brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)  

19 12 11* büA sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die 
gefährliche Stoffe enthalten  

19 12 12 nbüA sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen  

19 13 Gruppe Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwas-
ser  

19 13 05* büA Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

19 13 06 nbüA Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen  

20 Kapitel SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND 
ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE 
ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUN-
GEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAM-
MELTER FRAKTIONEN 

20 01 Gruppe Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) 

20 01 01 nbüA Papier und Pappe/Karton 

20 01 08 nbüA biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

20 01 10 nbüA Bekleidung 

20 01 11 nbüA Textilien 

20 01 25 nbüA Speiseöle und -fette 

20 01 27* büA Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die 
gefährliche Stoffe enthalten  

20 01 28 nbüA Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen  

20 01 31* büA zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

20 01 32 nbüA Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 
01 31 fallen  

20 01 37* büA Holz, das gefährliche Stoffe enthält 

20 01 38 nbüA Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 
fällt 

20 01 39 nbüA Kunststoffe 

20 02 Gruppe Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsab-
fälle) 

 

 
20 02 01 nbüA biologisch abbaubare Abfälle 

20 03 Gruppe Andere Siedlungsabfälle 

20 03 01 nbüA gemischte Siedlungsabfälle 

20 03 02 nbüA Marktabfälle 

20 03 03 nbüA Straßenkehricht 

20 03 04 nbüA Fäkalschlamm 

20 03 06 nbüA Abfälle aus der Kanalreinigung 

20 03 07 nbüA Sperrmüll  

20 03 99 nbüA Siedlungsabfälle a. n. g. 

 
 
 
453 Bekanntmachung über die öffentliche Ausle-

gung des Entwurfs zur Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 01/26 "Sü-
dufer-SchiederSee" gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt 
Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sitzung am 
25.09.2012 die öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
01/26 „Südufer-SchiederSee“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 
 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich umfasst vollständig oder teilweise die 
Grundstücke  
 
Gemarkung Schieder, Flur 6, Flurstücke 68, 86, 228, 
274 und 275. 

 
Der räumliche Geltungsbereich ist im beigefügten Planaus-
zug umrandet dargestellt. Der Planauszug ist für die Ab-
grenzung des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans verbindlich. 
 
Der Entwurf zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes 01/26 „Südufer-Schiedersee“ (einschließ-
lich Begründung) liegt nunmehr gemäß 
§ 3 Absatz 2 BauGB einen Monat lang, und zwar in der Zeit 
 
vom 21. November bis einschließlich 21. Dezember 
2012  
 

öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen ab-
geben werden bei dem 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 2 – Stadtentwicklung 
Im Kurpark 2 (Palais), Zimmer 19 / 20 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Hier liegt auch der Satzungsentwurf mit Begründung aus, 
und zwar während folgender Zeiten: 
 
montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
montags bis mittwochs zusätzlich 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
 
donnerstags zusätzlich 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser Zeiten kann nach Vereinbarung ebenfalls 
eine Einsicht erfolgen.  
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Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
Umweltbericht 

 
Gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können.  
 
Schieder-Schwalenberg, den 31.10.2012 
 
gez. 
 
 
Gert Klaus 

Bürgermeister 
Kr.Bl. Lippe 12.11.2012 
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Abwasserwerke Blomberg 
 
454 Jahresabschluss der Abwasserwerke Blom-

berg zum 31.12.2011 

 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 05. Oktober 2011 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2010 
festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
 Bilanzsumme 33.332.161,90 € 
 Jahresgewinn 240.512,94 € 
 
Der oben genannte Jahresgewinn 2011 wird wie folgt ver-
wendet: 

a) 15.339,00 € für die Abführung der Eigenkapital-
verzinsung an die Stadt Blomberg  

b) 225.173,94 € Einstellung in die allgemeine Rück-
lage 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2012 
 
bei den Abwasserwerken Blomberg, Nederlandstr. 15, 

I. Geschoß, Blomberg, 

 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Abwasserwerke Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2010 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPW 
Treuhand GmbH, Bünde, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 20.07.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss –bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abwas-
serwerke Blomberg, Blomberg, für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01. bis 31.12.2011 geprüft.  
 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Abwas-
serwerke Blomberg. Meine Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Abwasserwerke 
Blomberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der 
Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Ich bin der 
Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ab-
wasserwerke Blomberg und stellt die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BPW Treuhand GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen /JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 26.10.2012 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Im Auftrag: 
 
gez. Matthias Middel 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Aufgrund des § 28 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV..NRW S. 644) in der derzeit geltenden Fassung wird 
hiermit die Feststellung des Jahresabschlusses der Ab-
wasserwerke Blomberg für das Wirtschaftsjahr 2011 sowie 
der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW vom 20.07.2012 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Blomberg, den 31. Oktober 2012 
Abwasserwerke Blomberg 
 
 
(Bartonitschek) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 12.11.2012 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
455 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 29. Juni 2012 bis 
zum Aufgebotstermin niemand gemeldet hat, werden die in 
Verlust geratenen Sparkassenbücher Nr.  
 
300.267.606 342.053.766 342.159.514 
342.216.785 342.204.302 342.241.874 

 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den 24. Oktober 2012 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 12.11.2012 
 
 
 
456 Aufgebote von Sparkassenbüchern 

 
Das Aufgebot der in Verlust geratenen Sparkassenbücher 
Nr. 
 
341.039.386 341.856.466 342.130.929 
342.167.822 342.245.784 342.293.354 

 
unserer Sparkasse ist beantragt  worden. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 15. Februar 2013 
 
im Gebäude der Sparkasse Paderborn-Detmold in Det-
mold, Paulinenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin ihre 
Rechte geltend zu machen und die Sparkassenbücher vor-
zulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparkas-
senbücher gemäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verordnung über 
den Betrieb und die Geschäfte der Sparkas-
sen (SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 erfolgen wird. 
 
Detmold, den 30. Oktober 2012 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 12.11.2012 
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Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen 
GmbH 
 
457 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Stadtbus-Marketing 
Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schafsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlung werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzung der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende 
Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 
 
Bremen, den 20.März 2012 
 
 
GÖKEN POLLAK PARTNER 
Wirtschaftsprüfung und Beratung 

Kr.Bl. Lippe 12.11.2012 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 

Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 
Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  

Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 
Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  

Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 
Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 
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